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XII. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

.233 / A. B. 
zu d1(o jJ. 
Präs.am 28. ÄU9. 1970 18.450-9a/70 

" ; , ,j. " 

An den 
, -

Herrh Präsidenten des Natio~~lrate~ 

'" :. r : ~ " 

'f' 

" l ~.\ . .,) .... ~ ~ . 

: ..... -' -., ""'. ' .. ,' .". 

,. .. " . . " . 

",Die mi~ am 2.' Jrili, 1970 übermi~telte' 

schrift~iche ~~fragederAbgeo!dneten' zum Natibnalrat 

Dr.K r a n z-1 fuay r',' Of ~ n b ö c k' und Ge

'nossen, Z. 176/J-NR/,1970, b~tr~ffend KriminE'.lstatistik, , 

beehre 'ich mich, wie, folgt ~u bea'ntworten:, ' 

Nach der letzt~n veröffentlichten Kriminal- , 

stati~ti~ wu~den im. Jahre 196~ einer~eits 502 Personen 
, . 

wegen des Ve~brechens derUnz~chtwider die Natur mit 
: ," . . 

Pe~sonen ~esselben Gesc~lebhtes nach§ 129 I lit. b 

'StG., '11?' Pe:rson~nwe~~n d~r' Übertretung d~~Ehebruchs 
·~ach§~50istG.u~d 38~ Personen we~en tlbertr~tungen 
g'egendie ,ö'ffe~tliche' S'i ttlichkei t 'n~ch §525 StG., 

" :'" . ,.,' ..;.." . 

worunter au c h die'Ehe~tBrung fällt, und'anderer-

. '~ei ts' 26. 924 p'~;s'ön~n ~legen'tlbertretung - der r Gefährdung 

d~rkör'pe:t:l i6heri Siche~·il~i t "na.ch den§ § 431- bi:.s 433 stG. 

~echt~~räi~ii v~rurteilt. Ftir'd~s Jahr 1967 wurden zur 

Verurteiiungshäufigk~it nach d~~seri'St~afbe~tlmmungen 
•. • ~ f .'~ , , 

vom Öste~Teichischen'Statistischeri Zentralamtfolgende 
. . . . -' , 

~ bish~r'n6ch nicht veröffentlichte~ Zehlengenannt: 
540', "1 02 ~ 379' "und 27.489.' ", n , .: ,:. . .' . , 

. :." rii~im' Zusammenha~g m{t 'Straß~n~e~k~hrsun-
fällen erfolgten gerichtlichen Verurteilungen sind in 

. .. ,.s-'~' 
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der Kriminalstatistik derzeit leider noch nicht 

eigens ausgewiesen. Die ausgewiesene Anzahl der Ver

urteilungen wegen Übertretungen nach den §§ 431 bis 

433 StG. bezieht sich nicht nur auf Straßenverkehrs

unfälle, sondernumfaßt sämtliche strafbaren Gefährdungs

handlungen, soferne nicht Sonderbestimmungen Platz 

greifen. Andererseits erfassen die§§ 43J bis 433 StG. 
'. "" ,', 

auch nicht nur die Fälle bloß~f konkret~f'G~fährdung, 

sondern auch die Fälle, in denen es zu leichten 

Körperverletzungen. gekommen ist. Demnach kann die 
. . : . . 

Zahl der Verurteilungen nach den§§ 431 bis 433 stG. 

nicht~arliber Auf schluß, geben, ~ieViele Personen 
(. . 

wegen eines Verkehrsdeliktes.mit bloßem Sachschaden 
~ . ' ' . ( 

veru~teilt worden sind. Dennoch wird man davon,aus-

gehen können, daß dies der überwiegende Teil der nach 
;, 

,dies~n Gesetzesstellen V~rurteilten ist. , ' ~ 

. In Anschluß,daran möohte ich noch,betonen, 

daß dif: Regierungsvo.rlage .einesStrafrechtsänderungs

gesetzes 1970· (39 ~~rBeilage zu den stenographischen. 

Protokollcin des Nationalrates XI. GPe)"wie s~ch auch 

aus deren Erläu~ernden Bemerkungen ergibt, Sofort

maßnahmen im Ber~i~h~der g~~~mte~ Str~fredhtspflege 
enthe.l t, die aus verschieoerien rechtspol:L tiscl1en Über-

. , 

legungen nach Heinung der Bundesregierun,g unaufschidbar 

geword,en sind • Deren Auswahl. muß ,'wie' ich.·ber'ei ts in 
", _ , .',. . ;"!' _ . . ~ r, . 

der ,Generaldebatte 'des Justizaus'schusses am 1.8.· Juni ... '.' '. . .. , 

"d. J. be tonte, dc.:trnach getroffen werden, " wo der \Vider,... 
. . ",' . .... . 

spruch"zwi~6hen.,der~esellschaftlic~en Wirklichk~it 
-' • • : -'!' '. ,..' •. 

Und den strafrechtlichen Normen am unerträglichsten 
" . . . . .. . . . 

geworden ist. "Eine ausschlief31ichQuanti tative 
Betrachtungsweise würd"e di'esem Probl.em; nich't gerecht. 

, . , 

.. i' , •. ~ .- ~ - _< -, i' :' • (.' 

./ 

I 
..I, 
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Im übrigen verweise ich auf meine ~iedirholte~ Er

klärungen seit Einbringung de~ Regierungsvorlage 

eines Strafrechtsänderungsgesetzes 1970, wonach das 

Bundesministerium für Justiz, die Ariträge atif 

Entkriminalisier~ng des Verkehrsstrafrechtes unter

stützt. Abschließend möchte ich meiner Hoffhung 

Ausdruck verleihen, daß die Neur~gelung des Ver

kehrs strafrechtes bls zum Beginn der Herbstsession 

des Natiorialrates abgeschlossen werden kann, und Ihnen' 

versichern, daß das Bundesministeriu~ fUr Justiz die 

Zur Bewältigung dieser Reform in personeller und 

organisatorischer Hinsicht erforderlichen Maßnahmen 

treffen wird. 

------

26. August 1970 

Der Bundesminister: 
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